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Kurzinformation zu Unternehmen in 
Schwierigkeiten (UiS) AGVO-Definition 
(Allgemeine Gruppenfreistellungsver-
ordnung) für KMU 
 

Die Garantie kann Unternehmen gewährt werden, die sich am 31.12.2019 nicht in Schwierigkeiten 

befanden (im Sinne der AGVO Artikel 2 Nummer 18 VO (EU) 651/2014) und danach durch die aktuelle 

Krise in Schwierigkeiten geraten sind. 

Ein Unternehmen gilt als UiS, wenn mindestens einer der Umstände a) bis d) zutrifft. 

 

a) Bei Kapitalgesellschaften und 

b) bei Personengesellschaften, 

 
bei der zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften, 
ist mehr als die Hälfte des gezeichneten / ausgewiesenen Kapitals durch aufgelaufene 
Verluste verbraucht. Das heißt: 
 

o UiS, wenn (positive) Eigenmittel geringer sind als die Hälfte 

a) des gezeichneten Kapitals, inkl. Agio (Kapitalgesellschaften) bzw. 

b) des ausgewiesenen Komplementär-/Kapitals (Personengesellschaften). 

 

o Als Eigenmittel werden „Eigenmittel im engeren Sinn“ plus „Sonstige Passiva mit 

Eigenmittelcharakter“ gewertet, die mit aufgelaufenen Verlusten gegenzurechnen sind.  

 

o Sonstige Passiva mit Eigenmittelcharakter sind Positionen, die im bankeigenen 

Ratingsystem als Eigenmittel erfasst werden. 

 
Anmerkung:  
Einzelunternehmer und Einnahmen-/Ausgabenrechner fallen nicht unter diese Bestimmung. 
 
Keine Prüfung der Kriterien a) und b) für KMU, die noch keine 3 Jahre bestehen:  

o 3 Jahre ab Firmenbucheintragung der Antragsteller/in; bei nicht Eintragungspflichtigen: ab 

Aufnahme der Geschäftstätigkeit bzw. Beginn der Steuerpflicht. 

 

o nicht unter diese Ausnahmeregelung fallen Unternehmen, die durch Rechtsformänderung 

oder durch Betriebsabspaltungen entstanden sind. 

 

c) Vorliegen der Voraussetzungen (= Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung) für die 

Eröffnung oder ein bereits anhängiges Insolvenzverfahren  

 

d) Unternehmen, die eine Rettungs- und/oder Umstrukturierungsbeihilfe erhalten haben, 

solange sie noch dem Umstrukturierungsplan unterliegen 

 

Die Betrachtung gilt grundsätzlich auf Einzelunternehmensbasis. 

 

Wenn Gruppenunternehmen in Schwierigkeiten von der Förderung (z.B. Weitergabe der garantierten 

Mittel) profitieren, ist die Betrachtung auf Gruppenebene für die Kriterien relevant. 

 

Hilfestellung für die Berechnung bietet der UiS-Rechner für KMU  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Abrechnung/AGVO_Rechner.xlsx



